
  

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde 

Besten Dank für Ihr Interesse an den Dienstleistungen von allsound. 

Mit Auftragserteilung beginnt das Geschäftsverhältnis und Sie akzeptieren damit auch die nachfolgenden 
AGB vollumfänglich.  

Freundlichen Grüsse 

Fabian Stadler 

1. Allgemeines 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) kommen auf Verträge zwischen allsound 
(Ankerstrasse 24, 8406 Winterthur, Inhaber: Fabian Stadler) und dem Kunden als zur Anwendung. 

3. Vertragsschluss 

Die Angebote von allsound bilden einen Antrag ohne Verbindlichkeit. Annahmeerklärungen und Bestellungen 
durch den Kunden bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch allsound.  
Eine Bestätigung via Email ist zulässig. 
Der Vertrag zwischen allsound und dem Kunden besteht, sobald der Kunde die schriftliche Bestätigung von 
allsound empfangen hat. Der Vertrag kommt zustande, indem der Kunde die Offerte akzeptiert und den Auftrag 
definitiv erteilt (per Email oder schriftlich). Des weiteren kommt der Vertrag zustande, sobald der Kunde die 
den angebotenen Dienstleistungen in Anspruch nimmt. 
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4. Preise und Zahlungsbedingungen 

Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF). Vorbehalten sind anders lautende Offerten. Es wird 
keine Mehrwertsteuer (MWST) erhoben, da allsound derzeit nicht mehrwertsteuerpflichtig ist. Allsound kann 
eine Vorauszahlung in bar verlangen. 
Die Zahlung ist laut Rechnung zu leisten. Die Rechnungsbeträge werden netto innert 30 Tagen ab 
Rechnungsdatum fällig. Nach Ablauf dieser Frist befindet sich der Mieter ohne Mahnung im Verzug. Allsound 
kann nach Ablauf dieser Frist einen Verzugszins von 5% geltend machen. 
Bei wiederholtem Zahlungsverzug wird die Forderung unverzüglich mit Kostenfolgen zum Inkasso beim 
zuständigen Betreibungsamt angemeldet. 

5. Dienstleistungen 

5.1. Pflichten von allsound 

Allsound erfüllt die Verpflichtung durch Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen welche in der Offerte 
aufgeführt sind. 

5.2. Haftung von allsound 

Die Haftung für jegliche indirekten Schäden und Mangelfolgeschäden wird vollumfänglich ausgeschlossen. Die 
Haftung für direkte Schäden wird auf die Summe der vom Kunden in Auftrag gegebenen Dienstleistung 
beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für direkte Schäden verursacht durch Grobfahrlässigkeit 
oder Absicht. Der Kunde ist verpflichtet allfällige Schäden umgehend zu melden. Jegliche Haftung für 
Hilfspersonen wird vollumfänglich ausgeschlossen. 

5.3. Pflichten des Kunden 

Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Vorkehrungen, welche zur Erbringung der Dienstleistung erforderlich 
sind vorzunehmen. Der Kunde bestätigt mit dem Akzeptieren der vorliegenden AGB, dass er über eine 
unbeschränkte Handlungsfähigkeit verfügt und volljährig ist. Der Kunde erklärt damit zudem, dass sämtliche 
von ihm geforderten Dienstleistungen mit den Rechten Dritter, den guten Sitten und dem Gesetz in 
Übereinstimmung sind. 

5.4. Haftung des Kunden 

Der Kunde haftet dafür, dass er über alle Berechtigungen für den von ihm erteilten Aufträge im Bezug auf 
Herstellung, Bearbeitung und Vervielfältigung von Tonaufnahmen verfügt.  
Der Auftraggeber haftet für alle Ansprüche, die Dritte in Folge der Ausführung des Auftrags an allsound stellen 
sollten und verpflichtet sich, allsound schad- und klaglos zu halten. 
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6. Materialmiete 

6.1. Mietgegenstand 

Gegenstand des Mietvertrages sind die in der Bestätigung oder im Lieferschein aufgeführten Einzelgeräte zur 
Miete. Die Mietgegenstände mit all ihren Bestandteilen sind ausdrücklich gemietet und bleiben im Eigentum 
von allsound. 
Jede Art von Änderungen an den Geräten durch den Mieter ist untersagt. Die Kosten zur Wiederherstellung des 
Urzustandes werden dem Mieter belastet. Firmenbeschriftungen auf Geräten und Cases dürfen durch den 
Mieter weder unsichtbar gemacht noch entfernt werden. 
Die Mietsache darf vom Mieter nur durch geeignetes und fähiges Bedienungspersonal, zum dafür bestimmten 
Gebrauch und mit der gebotenen Sorgfalt verwendet werden. Der Mieter hat Bedienungsanleitung und 
Sicherheitsvorschriften strikte einzuhalten. 

6.2. Untervermietung und Abtretung 

Ohne gegenseitige Abmachung mit allsound ist es dem Mieter untersagt, das Mietverhältnis an Dritte 
abzutreten oder die Mietsache unterzuvermieten. 

6.3. Mietdauer 

Die Mietdauer wird vorgängig schriftlich vereinbart und wird nach Einsatztagen berechnet. Die 
Mindestmietdauer beträgt einen Tag. Verspätete Rücklieferungen der Mietgegenstände werden nach den 
Tarifen von allsound in Rechnung gestellt. 

6.4.Rückgabe 

Retournierte Mietobjekte werden durch allsound kontrolliert und getestet. Allsound behält sich das Recht vor 
während 3 Tagen nach Rückgabe, auf den Mieter Regress zu nehmen. Vom Mieter verursachte Reparaturkosten 
werden in Rechnung gestellt. Jede Änderung an den Mietobjekten durch den Mieter ist untersagt. 

6.5. Pflichten von allsound 

Reklamationen des Mieters anlässlich der Übergabe der Mietsache hinsichtlich Vollständigkeit, Beschädigung 
und ordnungsgemässem Zustand werden von allsound, sofern berechtigt, durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung nach eigener Wahl beseitigt. Schlagen die Reparaturversuche von allsound fehl und steht kein 
Ersatz zur Verfügung, so schuldet der Mieter keinen Mietpreis. 

6.6. Haftung von allsound 

Es besteht keine weitergehende Haftung von allsound bei verspäteter oder nicht erbrachter Leistung sowie für 
Sach-, Personen- oder Vermögensschäden, die sich aus dem Mietgebrauch ergeben können. Auch alle weiteren 
Schadenersatzansprüche des Mieters gegen allsound sind gleich aus welchem Rechtsgrund ausgeschlossen. 

6.7. Pflichten des Kunden 

Die Mietsache ist während der gesamten Mietdauer auf Kosten des Mieters in abgeschlossener oder bewachter 
Umgebung zu halten. Der Mieter verpflichtet sich, die Gegenstände sorgfältig zu behandeln und in 
einwandfreien, gereinigtem und sortiertem Zustand vollständig zurückzugeben. Einholen von Genehmigungen 
und Konzessionen sind Sache des Mieters. Bei Diebstahl oder Abhandenkommen ist der Mieter verpflichtet, in 
jedem Fall einen Polizeirapport erstellen zu lassen. Werden Transportschäden, welche durch Dritte erfolgt sind, 
festgestellt, hat der Mieter eine Bestandsaufnahme zu veranlassen. 
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6.8. Haftung des Kunden 

Der Kunde haftet für jede Beschädigung, Verlust und jeden Mangel an der Mietsache, welche bei Übernahme 
nicht angezeigt wurden. 
Der Kunde übernimmt die volle Haftung für Mietgeräte von Mietbeginn bis Mietende und haftet in vollem 
Umfang für allfällige Schäden (Beschädigung der Geräte durch unsachgemässe Handhabung, Diebstahl, 
äussere Einflüsse, Drittpersonen, unsachgemässe Stromversorgung etc.). 

7. Transport 

Der Transport des Materials wird ohne anders lautende Vereinbarung von allsound übernommen. Die 
Fahrspesen sind in der Abrechnung separat aufgelistet und beinhalten die Fahrten zur Besichtigung sowie Hin- 
und Rückfahrt am Konzerttag. Vor Ort muss ein kostenloser Parkplatz für einen PKW inklusive Anhänger, 
möglichst in unmittelbarer Nähe zum Konzertlokal, zur Verfügung stehen. Allfällige Parkkosten müssen separat 
belastet werden. Die Zu- und Wegfahrt vom Konzertort muss gewährleistet sein. Für Schäden am Material, die 
während dem Transport entstanden sind, haftet allsound.  

8. Rücktritt 

8.1. Rücktritt des Kunden 

Beide Partien haben das Recht jederzeit vom Vertrag zurück zu treten. Die zurücktretende Partei hat der 
anderen Partei vollumfänglich die bereits getätigten Aufwendungen und den durch den Rücktritt entstandenen 
Schaden zu entgelten. 
Tritt der Kunde aus irgendwelchen Gründen trotz Bestätigung vor Projektbeginn vom Vertrag zurück, entstehen 
folgende Kosten: 
Bis 20% Ausfallentschädigung der Gesamtsumme werden bei einer Absage ab 7 Tagen vor vereinbartem 
Projektbeginn fällig. 
Bis 50% Ausfallentschädigung der Gesamtsumme werden bei einer Absage ab 4 Tagen vor vereinbartem 
Projektbeginn fällig. 
Bis 75% Ausfallentschädigung der Gesamtsumme werden bei einer Absage ab 2 Tagen vor vereinbartem 
Projektbeginn fällig. 

8.2. Rücktritt von allsound 

Kann allsound die Dienstleistung nicht im vereinbarten Umfang und zeitlichen Rahmen erbringen, so wird dem 
Kunden vorgeschlagen, den Auftrag oder Teile davon an Hilfspersonen auszulagern. 
Ein Rücktritt von allsound vom Vertrag soll wenn immer möglich verhindert werden. Ist ein Rücktritt dennoch 
unumgänglich hat allsound dem Kunden die bereits getätigten Aufwendungen und den durch den Rücktritt 
entstandenen Schaden zu entgelten. Die Höhe des Schadensersatzes wird auf die Summe der vom Kunden in 
Auftrag gegebenen Dienstleistung beschränkt. 
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9. Auftragsänderungen 

Während der Durchführung eines Projektes ist es dem Kunden möglich, Änderungen oder Anpassungen 
jeglicher Art zu beantragen. Diese Dienstleistungen, welche nicht zu Beginn des Projektes in der Offerte 
erwähnt wurden, gelten als Zusatzleistungen und werden zusätzlich verrechnet. 

10. Änderungen 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können von allsound jederzeit geändert werden. Eine neue Version 
tritt durch Publikation auf der Website von allsound (www.allsound.ch) in Kraft. Für den Kunden gilt die Version 
der AGB, welche zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses in Kraft ist, wie sie in der Offerte vermerkt wird. Es sei 
denn, der Kunde habe einer neueren Version der AGB zugestimmt. 

11. Priorität 

Diese AGB gehen allen älteren Bestimmungen und Verträgen vor. Lediglich Bestimmungen aus 
Individualverträgen welche die Bestimmungen dieser AGB noch spezifizieren gehen dieser AGB vor. 

12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine der Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig, nichtig oder nicht 
durchsetzbar sein oder werden, so wird die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
nicht berührt. 

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Zwischen den Vertragsparteien findet ausschliesslich Schweizer Recht Anwendung. 
Als Gerichtsstand gilt 8400 Winterthur. 
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